
          

Bürgerinformation zur Kommunalwahl 2026 
Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld (Markt Schwarzenfeld, Gemeinde Stulln, 
Gemeinde Schwarzach b. Nabburg) 

Wahltag: Sonntag, 08. März 2026 

Wer ist wahlberechtigt? 
- Mindestalter 18 Jahre (Geburtsdatum 08.03.2008 oder früher). 
- Deutsche Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaates. 
- Hauptwohnsitz in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld. 
- Nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Wählerverzeichnis – wichtige Stichtage 
- Das Wählerverzeichnis wird am 25.01.2026 angelegt. 
- Alle wahlberechtigten Personen, die vor dem 08.01.2026 zugezogen sind und 

sich vor dem 25.01.2026 anmelden, werden automatisch in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen. Ein Antrag ist nicht erforderlich. 

Umzüge und Anmeldungen nach dem Stichtag am 08.01.2026 
1. Einzug vor dem 08.01.2026: 

o Anmeldung bis 25.01.2026: automatische Eintragung in das 
Wählerverzeichnis. 

o Anmeldung nach dem 25.01.2026: Ein Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis bis spätestens 15.02.2026 ist erforderlich.  

 
2. Einzug nach dem 08.01.2026: 

o Keine automatische Eintragung in das Wählerverzeichnis. 
o Ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis (ggf. für die 

Landkreiswahlen) bis spätestens 15.02.2026 ist erforderlich (schriftlich, 
persönlich oder per E-Mail an wahl@schwarzenfeld.de). 

Haupt- und Nebenwohnung 
- Entscheidend ist der Hauptwohnsitz am 08.01.2026. 
- Gleiches Verfahren wie bei Umzügen. 

Umzug innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (z.B. von Stulln nach Schwarzenfeld) 
- Der bisherige Wahlbezirk bleibt bestehen. 
- Keine Änderung möglich. 


	Bürgerinformation zur Kommunalwahl 2026
	Wer ist wahlberechtigt?
	Wählerverzeichnis – wichtige Stichtage
	Umzüge und Anmeldungen nach dem Stichtag am 08.01.2026
	Haupt- und Nebenwohnung
	Umzug innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (z.B. von Stulln nach Schwarzenfeld)


